
Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de 
Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos, Lda, 
Sequeira, Lucas, Venturas & Ca Lda; Barraqueiro Transportes, 
SA; Rodoviária de Lisboa 

Beklagte: Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de 
Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do 
Porto SA (STCP) 

Gegenstand 

Vorabentscheidung des Supremo Tribunal Administrativo — 
Auslegung der Art. 73 EG, 76 EG, 87 EG und 88 EG sowie 
der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 
1969 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff 
des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem 
Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs (ABl. 
L 156, S. 1) — Öffentlicher städtischer Personenverkehrsdienst 
— Verpflichtung zur Leistung von Ausgleichszahlungen — Bei
hilfen zur Deckung der Defizite aus dem Betrieb dieser Unter
nehmen 

Tenor 

1. Die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 
1969 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff 
des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem 
Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs in der 
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1893/91 des Rates vom 20. 
Juni 1991 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass sie es 
den Mitgliedstaaten gestattet, einem öffentlichen Unternehmen, 
das mit der Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs in 
einer Gemeinde betraut ist, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen 
aufzuerlegen, und dass sie die Gewährung eines Ausgleichs für die 
durch diese Verpflichtungen entstehenden Belastungen vorsieht, der 
nach den Verordnungsbestimmungen errechnet wird. 

2. Die Verordnung Nr. 1191/69 in der durch die Verordnung Nr. 
1893/91 geänderten Fassung steht der Gewährung von Aus
gleichszahlungen wie denjenigen des Ausgangsverfahren entgegen, 
wenn die Kosten nicht ermittelt werden können, die auf die Tätig
keit der betroffenen Unternehmen entfallen, die zur Erfüllung ihrer 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen ausgeübt wird. 

3. Stellt ein nationales Gericht die Unvereinbarkeit bestimmter Bei
hilfemaßnahmen mit der Verordnung Nr. 1191/69 in der durch 
die Verordnung Nr. 1893/91 geänderten Fassung fest, ist es seine 
Sache, daraus die Schlussfolgerungen nach nationalem Recht für 
die Gültigkeit der Handlungen zur Durchführung dieser Maßnah
men zu ziehen. 

( 1 ) ABl. C 22 vom 26.1.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 7. Mai 2009 
— Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

/Königreich Spanien 

(Rechtssache C-516/07) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
2000/60/EG — Ordnungsrahmen für Maßnahmen der Ge
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik — Bezeichnung der 

für Flussgebietseinheiten zuständigen Behörden) 

(2009/C 153/15) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: S. Pardo Quintillán) 

Beklagter: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigte: B. Plaza 
Cruz) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um Art. 3 Abs. 
2, 7 und 8 der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327, S. 1) nachzukommen 

Tenor 

1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen 
aus Art. 3 Abs. 2, 7 und 8 der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik verstoßen, dass es nicht 
die für die Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu
ständigen Behörden bezeichnet hat. 

2. Das Königreich Spanien trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 37 vom 9.2.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 7. Mai 2009 
— Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

/Portugiesische Republik 

(Rechtssache C-530/07) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 
91/271/EWG — Umweltbelastungen — Behandlung von 

kommunalem Abwasser — Art. 3 und 4) 

(2009/C 153/16) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: S. Pardo Quintillán und G. Braga da Cruz)
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